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Verwaltungsgemeinschaft Schramberg „11. Teiländerung Flächennutzungsplan“
in Aichhalden – Hardt – Lauterbach – Schramberg

1. Vorbemerkungen 

1.1. Umweltbericht - Anlass und Erfordernis 

Anlass für den vorliegenden Umweltbericht sind drei geplante Flächenneuausweisungen, auf den Gemarkungen

von Aichhalden-Rötenberg, Hart und Lauterbach, im Rahmen der 11. Teiländerung des Flächennutzungsplans

der VG Schramberg. 

Für diese Entwicklungsflächen ist gemäß § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen in der

die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht nach Maßgabe

von Anlage 1 zum BauGB beschrieben und bewertet werden. 

Die Ergebnisse der Umweltprüfung sind in der Abwägung zu berücksichtigen und im Umweltbericht als selbst-

ständiger Begründungsbestandteil darzustellen, mit dem Planentwurf auszulegen und bis zum Planbeschluss

fortzuschreiben.  Der Umweltbericht dient auch den Behörden, Verbänden und der Öffentlichkeit  als Beurtei-

lungs- und Informationsgrundlage zu den geplanten Flächenneuausweisungen im Flächennutzungsplan.

1.2. Inhalt der Umweltprüfung

Der Umweltbericht ermittelt, beschreibt und bewertet die erheblichen Umweltauswirkungen der Planung auf die

Schutzgüter Biotope / biologische Vielfalt, Boden / Fläche, Wasser, Landschaftsbild, Erholung, Mensch, Klima /

Luft, Kultur- und Sachgüter. Die Inhalte der Umweltprüfung ergeben sich aus der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2 a

Satz 2 Nr. 2 BauGB. 

1.3. Rechtsgrundlagen

Im Einzelnen werden im Rahmen der Umweltprüfung nachfolgende Rechtsvorschriften berücksichtigt (die Auf-

zählung hat keine abschließende Wirkung).

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 28. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221) geändert worden ist.

• Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz – BbodSchG).
Zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306)

• Gesetz zur Ausführung des Bundes-Bodenschutzgesetzes (Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz – LbodSchAG) vom 14.12.2004, zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2020 (GBl. S. 1233, 1247).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG). Zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 8. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240).

• Gesetz des Landes Baden-Württemberg zum Schutz der Natur und zur Pflege der Landschaft (Naturschutzgesetz - NatSchG) vom 23.
Juni 2015., zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 7. Februar 2023 (GBl. S. 26, 44)

• Waldgesetz für Baden-Württemberg (Landeswaldgesetz – LWaldG) vom 31.08.1995. Zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom
7. Februar 2023 (GBl. S. 26, 44).

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG). Zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.07.2023 (BGBl. I S.
176) m.W.v. 07.07.2023

• Wassergesetz für Baden-Württemberg (WG) vom 3. Dezember 2013 (GBl. Nr. 17, S. 389), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes
vom 7. Februar 2023 (GBl. S. 26, 43).

• Verordnung über Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwasserverordnung – AbwV) vom 17. Juni 2004 (BGBl. I S.
1108, 2625). Zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 20. Januar 2022 (BGBl. I S. 87).

• Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vor-
gänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz – BimSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274). Zuletzt ge -
ändert durch Artikel 11 Absatz 3 des Gesetzes vom 26. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 202).
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Verwaltungsgemeinschaft Schramberg „11. Teiländerung Flächennutzungsplan“
in Aichhalden – Hardt – Lauterbach – Schramberg

2.  FNP-Änderungen im Teilverwaltungsraum Aichhalden 

2.1. A-01 Sonderbaufläche "Photovoltaik" in Rötenberg 

2.1.1 Kurzdarstellung der Flächenneuausweisung in der 11. Teiländerung des FNP 

Lage Gemarkung Rötenberg 

Verfahren 11. Teiländerung des Flächennutzungsplan 

Umweltprüfung gemäß § 2 Abs.4 BauGB

Geplant ist die Ausweisung einer rund

0,7  ha  großen  Fläche  zum  Bau  einer

Photovoltaikanlage am südlichen Orts-

rand von Rötenberg. 

Dazu wird eine im rechtskräftigen FNP

als  „Fläche  für  die  Landwirtschaft“

ausgewiesene Fläche in der 11. Teilän-

derung  des  FNP  als  Sonderbaufläche

(SO) mit der Zweckbestimmung Photo-

voltaikanlage ausgewiesen. Lage im Raum (Topographische Karte TK10, unmaßstäblich) 

Bestand: FNP 1998 mit 2. - 6. punktueller Änderung Planung: 11. Teiländerung des Flächennutzungsplans 

Fläche für die Landwirtschaft: 0,70 ha 

FNP-Änderungsfläche: 0,70 ha 

Sonderbaufläche (SO) Photovoltaik: 0,70 ha 

FNP-Änderungsfläche: 0,70 ha 

Umweltbericht Seite 2



Verwaltungsgemeinschaft Schramberg „11. Teiländerung Flächennutzungsplan“
in Aichhalden – Hardt – Lauterbach – Schramberg

2.1.2 Kurzbeschreibung des Plangebiets 

Luftbild (Quelle: LUBW 2023) mit dem Geltungsbereich (schwarz gestrichelt) des geplanten Sondergebiets für eine Photovoltaikanlage 

Die rund 0,7  ha große FNP-Änderungsfläche befindet  sich am südlichen Ortsrand von Rötenberg auf  einem

schwach nach Nord / Nordwesten zur nördlich angrenzenden Talmulde des Rötenbachs hin abfallenden Gelände

(ca. 681 m bis 678 m ü NHN). 

Naturräumlich befindet sich das Gebiet im Mittleren Schwarzwald. Geologisch stehen die Schichten des Oberen

Buntsandsteins (Plattensandstein-Formation) an. Die Böden im Plangebiet sind von einer mittleren Wertigkeit,

mit einer geringen bis mittleren, stellenweise hohen Wasserdurchlässigkeit (Quelle LGRB 2023).

Ansicht aus nordöstlichen auf das Plangebiet 

Das  Gebiet  wird  derzeit  als  Grünland  genutzt  mit  einem

kleinen, rund 0,5 ha großen Streuobstbestand (vorwiegend

jüngere Bäume, teils auch Halbstämme) am nordöstlichen

Plangebietsrand im Übergang zu einem angrenzenden Ge-

bäudebestand  mit  intensiv  gepflegten  Außenanlagen  im

Norden.  Am  Südrand  zwischen  Obstbäumen  befand  sich

zur Zeit der Begehung ein abgestellter Container. Streuobst am nordöstlichen Plangebietsrand

Ansicht aus Südosten von der K 5531 auf das Plangebiet 
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Verwaltungsgemeinschaft Schramberg „11. Teiländerung Flächennutzungsplan“
in Aichhalden – Hardt – Lauterbach – Schramberg

2.1.3 Umweltrelevante Ziele aus Fachgesetzen und -plänen sowie übergeordnete Planungen von Belang

Regionalplan Schwarzwald-Baar-Heuberg

Ausschnitt Regionalplan 2003. Lage der FNP-Änderungsfläche = 
Pfeil 

Im genehmigten Regionalplan 2003 ist die FNP-Änderungsfläche
als Schutzbedürftiger Bereich für Bodenerhaltung und Landwirt-
schaft – Vorrangflur  (Plansatz 3.2.2, nachrichtliche Übernahme)
ausgewiesen. 

Im Entwurf zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans (2021)
ist das Gebiet ebenfalls als Schutzbedürftiger Bereich für Boden-
erhaltung und Landwirtschaft (VBG PS 3.2.3.1) dargestellt.

Natura 2000 (FFH-Gebiet und Vogelschutzgebiet) Nicht betroffen

Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiet / Naturdenk-
mal

Nicht betroffen

Besonders geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG ein-
schl. FFH-Mähwiesen 

Nicht betroffen

geschützter Streuobstbestand nach § 33a NatSchG

Nicht betroffen. Im Plangebiet befindet sich ein rund 400 m² gro-
ßer Streuobstbestand, der damit nicht die Mindestflächengröße
von 1.500 m² erreicht um als geschützter Streuobstbestand nach
§ 33a NatSchG eingestuft werden zu können. Funktionale Zusam-
menhänge mit  Streuobstbeständen im Umfeld  bestehen eben-
falls nicht. 

Naturpark
Die  geplanten  Flächenausweisung  liegt  vollständig  im  Naturpark
"Schwarzwald Mitte/Nord" 

Fachplan landesweiter Biotopverbund / Generalwildwegeplan 

Biotopverbundflächen feuchter Standorte im Bereich des Plange-
biets (schwarz gestrichelt) 

Die FNP-Änderungsfläche tangierte im Süden einen 500 m-Such-
raum für den Biotopverbund feuchter Standorte. 

Der Verlust der Suchfläche muss auf der Ebene des B-Planverfah-
rens ausgeglichen werden. Aktuell umfasst die beanspruchte Fläche
keine Biotopstrukturen feuchter Standorte. 

Wasserschutzgebiet

Lage des Plangebiets (schwarz gestrichelt) im Wasserschutzgebiet
Rötenberg Tiefenbrunnen I + II 

Die geplanten FNP- Flächenausweisung liegt vollständig im Wasser-
schutzgebiet Rötenberg Tiefenbrunnen I + II (WSG-Nr-Amt 325.015)
in der Wasserschutzgebietszone III / IIIA. 

Überschwemmungsgebiet / HQ-100 Überflutungsflächen nicht betroffen

Umweltbericht Seite 4
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Verwaltungsgemeinschaft Schramberg „11. Teiländerung Flächennutzungsplan“
in Aichhalden – Hardt – Lauterbach – Schramberg

2.1.4  Festlegung zu Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung

Eine vertiefende Untersuchung zu den einzelnen vom Vorhaben betroffenen Schutzgütern erfolgt nachfolgend nur

für diejenigen Schutzgüter bei denen erhebliche Auswirkungen und Beeinträchtigungen, auch im Sinn eines Ein-

griffs gemäß § 14 Abs. 1 BNatSchG, nach derzeitigem Kenntnisstand entsprechend nachfolgender Tabelle vorab

nicht ausgeschlossen werden können und deshalb einer näheren Untersuchung bedürfen.

Schutzgut
erhebliche Auswirkungen 

Begründungvorab nicht 
auszuschließen

voraussichtlich
keine 

Biotope / biologische
Vielfalt x Es erfolgt nachfolgend eine vertiefende Untersuchung (Seite 6)

Tiere und
Pflanzen x Es erfolgt nachfolgend eine vertiefende Untersuchung (Seite 6)

Boden / Fläche x Es erfolgt nachfolgend eine vertiefende Untersuchung (Seite 6)

Grundwasser x

Das  Vorhaben  befindet  sich  innerhalb  eines  Wasserschutzgebiets  der
Zone III. Eine erhebliche anlagebedingte Reduzierung der Grundwasser-
neubildung durch die Errichtung der Photovoltaikanlage entsteht nicht, da
der Anteil an Bauflächen sehr gering ist (Trafostation) und das  Nieder-
schlagswasser über die Module weiterhin abfließt und vollständig im Bo-
den versickert.

Erhebliche bau-, anlage- und betriebsbedingte Belastungen des Grund-
wassers sind unter Beachtung der Vorgaben der Wasserschutzgebiets-
verordnung nicht zu erwarten. 

Oberflächen-
gewässer x Oberflächengewässer in Form von Bächen, Gräben oder Stillgewässern

treten im Plangebiet nicht auf. 

Klima und Luft x

Das  Plangebiet  ist  Teil  eines  großflächigen  Frisch-  und  Kaltluftentste-
hungsgebiets südlich von Rötenberg.  Bei einer Realisierung des Vorha-
bens kommt es zu einem geringen Teilverlust  (0,7 ha) dieser Fläche. Er-
hebliche Beeinträchtigungen für das lokale Klima entstehen aufgrund der
geringen Größe der Fläche und deren Lage im ländlichen Raum dadurch
nicht. 

Erhebliche betriebsbedingt Beeinträchtigungen für das lokale Klima sind
durch die PV-Anlage nicht zu erwarten, es entstehen auch keine betriebs-
bedingte Luftbelastungen.

Landschaftsbild x Es erfolgt nachfolgend eine vertiefende Untersuchung (Seite 7)

Kultur- / und Sach-
gütergüter x

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine Kulturgüter, wie Baudenkma-
le,  archäologische  Fundstellen,  Kultur-  und  Bodendenkmäler,  Geotope
oder Böden mit einer besonderen Funktion als Archiv für die Natur- und
Kulturgeschichte betroffen. Auch werden keine besondere Sachgüter tan-
giert.

Mensch / Erholung x
Erheblich  negative Auswirkungen auf  Aspekte des  Schutzgutes  (Wohn-
und Wohnumfeldfunktionen, Gesundheit, Naherholung, Immissionen) sind
nicht zu erwarten.

Wechselwirkungen x Erhebliche Beeinträchtigungen von Wechselwirkungen über die schutz-
gutbezogene Beurteilung hinaus sind nicht ersichtlich.
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Verwaltungsgemeinschaft Schramberg „11. Teiländerung Flächennutzungsplan“
in Aichhalden – Hardt – Lauterbach – Schramberg

2.1.5 Ermittlung, Bewertung u. Prognose der voraussichtlichen Umweltauswirkungen auf die betroffenen Schutzgüter

Schutzgut
Bestand / Bewertung

zu erwartende 
Umweltauswirkungen

Erheb-
lichkeit

Biotope / biologische Vielfalt → mittlere Bedeutung

Die Wertigkeit der  im 0,7 großen Plangebiet  vorkommenden
Biotoptypen verteilt sich dabei wie folgt:

Wertstufe  Biotope / Nutzungen Fläche Anteil 

 Hoch  0,000 ha 0,0 %

 Mittel 0,602 ha 86,0 %

 Gering 60.60 Hausgarten / private Grünfläche 0,095 ha 13,6 %

 Sehr gering  - 0,000 ha 0,0 %

 60.10 abgestellter Container 0,003 ha 0,4 %

Summe: 0,7 ha 100%

33.41    Fettwiese mittlerer Standorte 
45.40b  Streuobstbestand 
(ungünstige Altersstruktur, Bäume teils auf schwach 
wachsenden Unterlagen)    

 Ohne
 Bedeutung

Die Zuordnung der Biotoptypen zu den Wertstufen erfolgte gemäß der Tabelle auf Seite 13 in
“Bewertung der Biotoptypen Baden-Württembergs zur Bestimmung des Kompensationsbe-
darfs in der Eingriffsregelung“ (LfU 2005).

Verlust von Biotoptypen mit einer allgemeinen na-
turschutzfachlichen Bedeutung. Besonders hoch-
wertige oder gut ausgeprägte Biotoptypen werden
nicht überplant.
Da sich unter den Modulen in der Regel extensive
Wiesennutzungen  bzw.  Beweidungen  entwickeln
lassen werden. 

 
bis 

  

Tiere und Pflanzen

Im Gebiet  treten  geeignete  Habitate  für  Vogelarten (Zweig,
Bodenbrüter)  auf.  In  Bezug  auf  Fledermäuse  besteht  eine
Eignung als Nahrungs- / Jagdhabitat. 

Der im Gebiet vorhandene Streuobstbestand weist aufgrund
seiner Ausprägung (überwiegend junge,  teils  halbstämmige
Bäume,  nur  wenige  Altbäume)  insgesamt  wenig  Nistplatz-
möglichkeiten für Höhlen- und Nischenbrüter oder Quartier-
möglichkeiten für Fledermäuse auf. 

Erhebliche  vorhabensbedingte  Beeinträchtigun-
gen  und  damit  ein  Verstoß  gegen  artenschutz-
rechtliche  Verbotstatbestände  nach  §  44  Abs.  1
i.V.m. Abs.5 BNatSchG für planungsrelevante Ar-
ten aus der Artengruppe der  Farn- und Blüten-
pflanzen,  Reptilien,  Amphibien,  Wirbellose,  Säu-
getiere (ohne Fledermäuse) sind nach derzeitigem
Kenntnisstand nicht zu erwarten. 

Vertiefende  Untersuchungen  sind  auf  der  Ebene
des Bebauungsplan-Verfahrens für die Artengrup-
pe der Vögel und Fledermäuse durchzuführen. 



 ()

Boden / Fläche  → mittlere Bedeutung

Gemäß der Bodenkarte der Landesanstalt für Geologie, Roh-
stoffe und Bergbau (LRGB, 2023) treten im Plangebiet folgen-
de Böden / Flächen auf:

• Bodeneinheit b 12  (Flächenanteil: ca. 99,6 %): Kalkhaltiger
Brauner  Auenboden  aus  Auensand (Bewertung  siehe
Tabelle unten) 

• Anthropogen überprägter Boden  (Flächenanteil: ca. 0,4 %):
Abgestellter Container 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut sind durch
die Errichtung einer PV-Anlage in der Regel  als
gering  einzustufen,  da  Photovoltaikanlagen  ein-
schl.  erforderlicher  Wechselrichter  mit  Trafo  ei-
nen sehr geringen Überbauungs- / Versiegelungs-
grad (etwa 0,5 bis 1 %) aufweisen und vollständig
rückbaubar sind. 

Während der Bauphase kann es zu geringen Be-
einträchtigungen  des  Bodens  durch  Verdichtun-
gen,  Bodenabtrag,  Kabelverlegungen,  Aufschüt-
tungen oder Teilversiegelungen kommen. 

 

Bewertung der im Gebiet vorkommenden Böden (Quelle: LGRB 2023)

Bodenfunktionen 
Wertstufe der Bodeneinheiten 

b12

Standort für naturnahe Vegetation keine hohe oder sehr hohe Bewertung

Natürliche Bodenfruchtbarkeit mittel bis hoch (2,5)

Ausgleichskörper im Wasserkreislauf Mittel (2,0)

Filter und Puffer für Schadstoffe Mittel (2,0)

 Gesamtbewertung Mittel (2,17)

Ausschnitt Bodenkarte (Quelle: LGRB 2023)

Erheblichkeit:  hoch /  mittel /  gering /  keine 
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Verwaltungsgemeinschaft Schramberg „11. Teiländerung Flächennutzungsplan“
in Aichhalden – Hardt – Lauterbach – Schramberg

Schutzgut
Bestand / Bewertung

zu erwartende 
Umweltauswirkungen

Erheb-
lichkeit

Landschaftsbild → mittlere Bedeutung

Das Vorhaben beansprucht Flächen eines dörflich gepräg-
ten, teils mit Gehölzen eingegrünten Ortsrands mit aufge-
lockerter Siedlungsstruktur, in einem von einzelnen Gehöf-
ten und kleinen Weilern geprägten Landschaftsraum mit
flachwelligen Relief, Waldinseln und Gehölzgruppen. 

Die Vorhabensfläche selbst  umfasst  Grünland mit einem
kleinen Streuobstbestand am nordöstlichen Plangebiets-
rand. 

Das Vorhaben führt zu erheblichen das Landschafts-
bild verändernden Wirkungen, durch Umwandlung ei-
ner von Grünland und Streuobst ländlich geprägten
Ortsrandsituation in eine dicht mit technischen Appa-
raturen überstellte landschaftsfremd wirkenden Flä-
che.

Abgemindert wird der Eingriff bezüglich seiner Fern-
wirkung  durch  teils  umgebende,  sichtverstellende
Gebäude, Gehölze, Wald und Höhenrücken.



Ansicht aus Norden auf das Plangebiet 

Ansicht aus Westen auf das Plangebiet 

Ansicht aus Südwesten auf das Plangebiet

Erheblichkeit:  hoch /  mittel /  gering /  keine 

2.1.6 Zusammenfassende Prognose bei Durchführung der Planung / Gesamteinschätzung der Erheblichkeit

Die durch die geplante Flächenausweisung für die Schutzgüter entstehenden Auswirkungen und Beeinträchti-

gungen wurden auf den vorherigen Seiten ermittelt und bewertet mit folgendem Ergebnis: 

Eine hohe Eingriffserheblichkeit entsteht für das Landschaftsbild durch die flächige Überstellung des Gebiets mit

Umweltbericht Seite 7

Erheblichkeit der zu erwartenden Beeinträchtigungen 
 Schutzgüter 

Boden / Fläche Grundwasser Klima / Luft Landschaftsbild Kultur- und Sachgüter

      

Biotope / biologische 
Vielfalt 

Pflanzen und 
Tiere 

Oberflächen-
gewässer Mensch  / Erholung 

bis   und ()

Erheblichkeit:   hoch /  mittel /  gering /  keine  / () weitere Untersuchungen erforderlich
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landschaftsfremd wirkenden technischen Elementen in einem ländlich geprägten Gebiet.

Für die anderen Schutzgüter sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine oder nur wenig erheblich erhebliche Be-

einträchtigungen zu erwarten. Vertiefende Untersuchungen sind jedoch auf der Ebene eines Bebauungsplan-Ver-

fahrens noch für die Artengruppe der Vögel durchzuführen.

2.1.7 Hinweise zu Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich von Beeinträchtigungen für die
einzelnen Schutzgüter

Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungsplan) sollten folgende Punkte berücksichtigt werden

und gegebenenfalls in planungs- bzw. bauordnungsrechtliche Festsetzungen einfließen. 

Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich von Beeinträchtigungen

• Pflanzgebote zur Entwicklung von artenreichem Grünland unter den PV-Modulen.

• Erhalt (Pflanzbindung oder Herausnahme aus dem Geltungsbereich) des Streuobstbestandes im Nordosten.

• Ggf. Durchführung erforderlicher Gehölzrodungen außerhalb des Zeitraums vom 01. März bis 31. Oktober.

• Nicht verschattende Eingrünung der Gebietsränder z.B. mit Streuobst oder Hecken.

• Entwicklung potenzieller Trittsteine für den Biotopverbund feuchter Standorte innerhalb des 500 m-Suchraums im Plan-
gebiet durch die Anlage von z.B. Tümpeln.

• Ggf. ergänzende Festsetzungen zum Artenschutz auf der Grundlage artenschutzrechtlicher Untersuchungen im Rahmen
des Bebauungsplanverfahrens.

Umweltbericht Seite 8
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in Aichhalden – Hardt – Lauterbach – Schramberg

3. FNP-Änderungen im Teilverwaltungsraum Hardt

3.1. H-02 Gewerbliche Baufläche (G) "Hugswald" in Hardt

3.1.1 Kurzdarstellung der Flächenneuausweisung in der 11. Teiländerung des FNP 

Lage Gemarkung Hardt, Gewann 'Hugswald'

Verfahren 11. Teiländerung des Flächennutzungsplan 

Umweltprüfung gemäß § 2 Abs.4 BauGB

Im  Rahmen  der  11.  Teiländerung

des  Flächennutzungsplans  wird

eine südöstlich von Hardt gelegene

Fläche,  die  vollständig  bereits  von

einem  Garten-  und  Landschafts-

baubetrieb eingenommen wird, als

Gewerbliche  Baufläche  (G)  ausge-

wiesen. Dadurch soll für die beste-

hende  Nutzung  Rechtssicherheit

erlangt  und  kleinere  bauliche  Er-

weiterungen ermöglicht werden. Im

rechtskräftigen FNP ist das Gebiet

derzeit  als  "Fläche  für  die  Land-

wirtschaft" ausgewiesen.  Lage im Raum (Topographische Karte TK 10 unmaßstäblich) 

FNP 1998 mit 2. - 6. punktueller Änderung 11. punktuell Änderung des Flächennutzungsplans 

Fläche für die Landwirtschaft: 0,62 ha
 FNP-Änderungsfläche: 0,62 ha

Gewerbliche Baufläche: 0,62 ha
 FNP-Änderungsfläche: 0,62 ha
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Verwaltungsgemeinschaft Schramberg „11. Teiländerung Flächennutzungsplan“
in Aichhalden – Hardt – Lauterbach – Schramberg

3.1.2 Kurzbeschreibung des Plangebiets 

Luftbild mit dem Plangebiet (schwarz gestrichelt)

Die rund 0,62 ha große FNP-Änderungsfläche befindet sich ca. 430 m südöstlich vom Ortsrandes von Hardt auf

einem weitgehend ebenen Gelände (+/- 773 m ü. NNH). 

Das von großflächigen landwirtschaftlichen Flächen umgebene Gebiet wird im Süden von einer asphaltierten

Straße begrenzt. Im Osten führt eine Hochspannungsfreileitung an der Fläche vorbei. 

Ansicht aus Nordwesten  auf die FNP-Änderungsfläche 

Naturräumlich liegt das Gebiet im Mittleren Schwarzwald. Geologisch treten im Untergrund die Schichten des

Oberen Buntsandsteins (Plattensandstein-Formation) auf. Von Natur aus würden in dem nutzungsbedingten be-

reits bebauten bzw. anthropogen überprägten Gebiet (Betriebsgelände) geringwertige  Pseudogley-Braunerden

und Braunerde-Pseudogley, meist podsolig, aus Sandstein führenden Fließerden auftreten mit einer geringen

stellenweise sehr geringen Wasserdurchlässigkeit (Quelle LGRB 2023).

Die FNP-Änderungsfläche umfasst das eingezäunte Gelände eines bestehenden Garten- und Landschaftsbaube-

triebs mit Bau-, Verkehrs- und Lagerflächen sowie im Westen mit einem kleinen baumschulartigen Schau- /

Ausstellungsgelände. 

Ansicht aus Nordwesten  auf die FNP-Änderungsfläche 

Umweltbericht Seite 10
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Verwaltungsgemeinschaft Schramberg „11. Teiländerung Flächennutzungsplan“
in Aichhalden – Hardt – Lauterbach – Schramberg

3.1.3 Umweltrelevante Ziele aus Fachgesetzen u. Fachplänen sowie übergeordnete Planungen von Belang

Regionalplan Schwarzwald-Baar-Heuberg

Ausschnitt Regionalplan 2002. Lage der FNP-Änderungsfläche = Pfeil

Im genehmigten Regionalplan  2002 ist  die  bestehende Be-
bauung  der  FNP-Änderungsfläche  als  Baukörper  in  der
Grundkarte  dargestellt  innerhalb  eines  Schutzbedürftigen
Bereichs für Bodenerhaltung und Landwirtschaft – Vorrang-
flur (Plansatz 3.2.2, nachrichtliche Übernahme). 

Im  Entwurf  zur  Gesamtfortschreibung  des  Regionalplans
(2021) ist die Fläche ebenfalls als Schutzbedürftige Bereiche
für Bodenerhaltung und Landwirtschaft (VBG PS 3.2.3.1) aus-
gewiesen.

Durch die FNP-Flächenausweisung werden keine für die Landwirtschaft / Bodenerhaltung relevante Flächen über die be -
reits durch den im Gebiet ortsansässigen Garten- und Landschaftsbaubetrieb hinaus genutzten Betriebsflächen mit Bau-,
Lager- und Verkehrsflächen beansprucht. Verstöße gegen regionalplanerische Grundsätze oder Zielsetzungen werden somit
unter Berücksichtigung des bereits vorhandenen Bestands durch die FNP-Flächenausweisung nicht vorbereitet. 

Natura 2000 (FFH-Gebiet / Vogelschutzgebiet) nicht betroffen

Natur- / Landschaftsschutzgebiet nicht betroffen

Naturdenkmale nicht betroffen

geschützter Streuobstbestand nach § 33a NatSchG nicht betroffen

bes. geschützte Biotope nach §30 BNatSchG einschl. FFH-
Mähwiese nicht betroffen

Naturpark
Die geplanten Flächenausweisung liegt vollständig im Natur-
park "Schwarzwald Mitte/Nord" 

Fachplan landesweiter Biotopverbund / Generalwildwege-
plan 

nicht betroffen

Überschwemmungsgebiet / HQ-100 Überflutungsflächen nicht betroffen

Wasserschutzgebiet
Die FNP-Änderungsfläche liegt vollständige im WSG HARDT 
TB I-III KA. FL. HA. QU. (WSG-Nr-Amt 325.029 ) Zone III und 
IIIA. 
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Verwaltungsgemeinschaft Schramberg „11. Teiländerung Flächennutzungsplan“
in Aichhalden – Hardt – Lauterbach – Schramberg

3.1.4 Festlegung zu Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung

Eine vertiefende Untersuchung zu den einzelnen vom Vorhaben betroffenen Schutzgütern erfolgt nachfolgend nur

für diejenigen Schutzgüter bei denen erhebliche Auswirkungen und Beeinträchtigungen, auch im Sinne eines

Eingriffs gemäß § 14 Abs. 1 BNatSchG, nach derzeitigem Kenntnisstand entsprechend nachfolgender Tabelle vor-

ab nicht ausgeschlossen werden können und deshalb einer näheren Untersuchung bedürfen.

Schutzgut
erhebliche Auswirkungen 

Begründungvorab nicht 
auszuschließen

voraussichtlich
keine 

Biotope / 
biologische
Vielfalt

und 

Tiere und
Pflanzen 

X

Die FNP-Änderungsflächen umfassen ein eingezäuntes Betriebsgelände mit La-
ger-, Rangier- und Verkehrsflächen sowie Stellplätzen, mit einem hohen Anteil
an bereits bebauten / versiegelten, und teilversiegelten Flächen. Überschlägig
wird die vollständig eingezäunte Betriebsfläche zu rund 55 % von bereits bebau-
ten und versiegelten Flächen, zu 10 % von Lagerflächen und zu 35 % von einer
baumschulartigen  Pflanzfläche  bzw.  intensiv  beanspruchten  Verkehrsgrünflä-
chen eingenommen und unterliegt betriebsbedingt erheblichen Störwirkungen.

Da durch die FNP-Flächenausweisung lediglich die bereits vorhandene Nutzung
planungsrechtlich gesichert und allenfalls nur noch kleinere Baulichkeiten auf
dem bestehenden Betriebsgelände möglich sind, sind für das Schutzgut keine
erheblichen Beeinträchtigungen über die vorhandene Bestandssituation hinaus
zu erwarten. 

Boden /
Fläche

X

Da die FNP-Änderungsfläche bereits bebaut und anthropogen überprägte Bö-
den  /  Flächen  umfasst,  sind  erhebliche  Beeinträchtigungen  des  Schutzgutes
nicht zu erwarten. Hochwertige Böden sind nicht betroffen. Auch die von Natur
aus im Gebiet anstehenden Böden weisen in der Gesamtbewertung aller Boden-
funktionen nur eine geringe Wertigkeit auf (Gesamtbewertung der Bodenfunktio-
nen gemäß LGRB 1.33 = gering). 

Grund-
wasser

X

Durch die FNP-Flächenausweisung sind für das Schutzgut keine erhebliche Be-
einträchtigungen über die vorhandene Situation hinaus (bestehendes gewerblich
genutztes Betriebsgelände) zu erwarten.

Rund 55 % des Plangebiets umfassen bereits bebaute / versiegelte Flächen so-
wie Lagerflächen (ca. 10 %) des ansässigen Betriebs, die für das Schutzgut ohne
Bedeutung sind. Eine zusätzliche Bebauung, die allenfalls in sehr geringfügigen
Umfang möglich wäre, würde zu einer marginalen Verringerung der Grundwas-
serneubildung führen, da durch die vorhandene Bebauung / Versieglung mit ei-
ner fehlenden Wasserdurchlässigkeit die Grundwasserneubildung im Gebiet be-
reist stark eingeschränkt ist und auch die von Natur aus im Gebiet und angren-
zenden anstehenden Böden nur eine gering, stellenweise sehr geringe Wasser-
durchlässigkeit aufweisen (Quelle: LGRB 2023). 

Durch die geplante FNP-Flächenausweisung sind für das Schutzgut auch keine
über die vorhandene Nutzung hinausgehenden erhebliche betriebsbedingten Be-
einträchtigungen zu erwarten. 

Oberflä-
chenge-
wässer

X Natürliche Oberflächengewässer in Form von Bächen oder Stillgewässern treten
im Plangebiet nicht auf. 

Klima und 
Luft

X

Besondere  klimatische  Ausgleichswirkungen  insbesondere  für  angrenzende
Siedlungsflächen bzw. Belastungsräume gehen von der bereits weitgehend be-
bauten,  anthropogen  überprägten  und  gewerblichen  genutzten  Fläche  in  der
freien Feldflur nicht aus. 

Ein Zunahme verkehrs- und betriebsbedingter Emissionen über die bereits vor-
handene nutzungsbedingte Situation hinaus (Betriebsgelände eines GaLa-Bau-
betriebs) ist nicht zu erwarten. 

Insgesamt sind für das Schutzgut durch die geplante FNP-Änderung keine er-
heblichen  Beeinträchtigungen  über  die  bereits  vorhandene  Bestandssituation
und Nutzung hinaus zu erwarten. 
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Verwaltungsgemeinschaft Schramberg „11. Teiländerung Flächennutzungsplan“
in Aichhalden – Hardt – Lauterbach – Schramberg

Schutzgut
erhebliche Auswirkungen 

Begründungvorab nicht 
auszuschließen

voraussichtlich
keine 

Landschaftsbild X

Die FNP-Änderungsfläche umfasst  eine bestehende gewerbliche genutzte
und landschaftlich bereits anthropogen überprägte Fläche ohne besondere
Bedeutung für das natürliche Landschaftsbild. Landschaftlich hochwertige
Flächen sind nicht betroffen. 
Über  die  vorhandene Bestandssituation  hinausgehende erhebliche Beein-
trächtigungen des Landschaftsbilds werden durch die FNP-Flächenneuaus-
weisung nicht vorbereitet. 

Ansicht aus Westen auf die FNP-Änderungsfläche 

Freizeit / 
Erholung

X

Die neu ausgewiesene Gewerbefläche umfasst ein vollständig eingezäuntes
gewerblich genutztes Betriebsgelände, entsprechend sind keine Einrichtun-
gen und Anlagen für die öffentliche oder private Erholungsnutzung vorhan-
den  bzw.  betroffen.  Angrenzende  erholungsrelevante  Wegeverbindungen
werden durch die FNP-Flächenausweisung nicht tangiert oder über die vor-
handene Bestandssituation hinaus zusätzlich beeinträchtigt. 

Kultur- und 
Sachgüter

X

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine  Kulturgüter, wie Baudenkmale,
archäologische Fundstellen, Kultur- und Bodendenkmäler, Geotope oder Bö-
den mit einer besonderen Funktion als Archiv für die Natur- und Kulturge-
schichte betroffen. Besondere Sachgüter sind nach derzeitigem Kenntniss-
tand ebenfalls nicht betroffen.

Mensch X

Erheblich negative Auswirkungen auf Aspekte des Schutzgutes (Wohn- und
Wohnumfeldfunktionen, Gesundheit, Naherholung, Belästigungen, Immissi-
onen) sind aufgrund der siedlungsfernen Lage des Plangebiets über die vor-
handen Bestandssituation hinaus nicht zu erwarten. 

Wechselwir-
kungen 

X Erhebliche Beeinträchtigungen von Wechselwirkungen über die schutzgut-
bezogene Beurteilung hinaus sind nicht ersichtlich.

3.1.5 Zusammenfassende Prognose bei Durchführung der Planung / Gesamteinschätzung der Erheblichkeit

Im Rahmen der 11. FNP-Teiländerung soll ein bisher in Hardt als "Fläche für die Landwirtschaft" ausgewiesenes

rund 0,62 ha großes  Gebiet zukünftig im FNP als "Gewerbliche Baufläche" dargestellt werden. Dadurch erfolgt

eine Anpassung des FNP an die im Gebiet bereits vorhandene gewerbliche Nutzung des Geländes durch einen

Garten- und Landschaftsbaubetrieb mit bestehenden Bau-, Verkehrs- und Lagerflächen sowie privaten Grünflä-

chen. Die FNP-Flächenausweisung beschränkt sich dabei ausschließlich auf das bereits bestehende Gelände des

ansässigen Betriebs. Eine darüber hinaus gehende Flächenausweisung erfolgt nicht. 

Aufgrund der bereits bestehenden gewerblichen Nutzung des Geländes sind für die Schutzgüter keine über die

vorhandene Bestandssituation hinausgehenden Beeinträchtigungen zu erwarten.

3.1.6 Hinweise zu Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich von Beeinträchtigungen für die
einzelnen Schutzgüter

→ nicht erforderlich 
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Verwaltungsgemeinschaft Schramberg „11. Teiländerung Flächennutzungsplan“
in Aichhalden – Hardt – Lauterbach – Schramberg

4.  FNP-Änderungen im Teilverwaltungsraum Lauterbach 

4.1.  L-01 Wohnbaufläche "Tiny-Häuser" in Lauterbach 

4.1.1 Kurzdarstellung der Flächenneuausweisung in der 11. Teiländerung des FNP 

Lage Gemarkung Lauterbach

Verfahren 11. Teiländerung des Flächennutzungsplan 

Umweltprüfung gemäß § 2 Abs.4 BauGB

Im Rahmen der  vorliegenden

11. Teiländerung des Flächen-

nutzungsplans  soll  ein  nörd-

lich von Lauterbacher gelege-

nes,  1,56  ha  großes  Gebiet,

das  im  rechtskräftigen  FNP

bisher als geplante Öffentliche

Grünflächen mit der Zweckbe-

stimmung "Sportplatz" ausge-

wiesen  war,  nunmehr  als

Wohnbaufläche  (W)  für  Tiny-

Häuser ausgewiesen werden. Lage im Raum (Topographische Karte TK 10 unmaßstäblich) 

FNP genehmigt 11. Teiländerung des Flächennutzungsplan 

Bestand FNP (genehmigt)

Öffentliche Grünfläche (Sportplatz): 1,56 ha

FNP-Änderungsfläche:  1,56 ha

FNP 11. Teiländerung

Wohnbaufläche:             1,56 ha 

FNP-Änderungsfläche:   1,56 ha
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Verwaltungsgemeinschaft Schramberg „11. Teiländerung Flächennutzungsplan“
in Aichhalden – Hardt – Lauterbach – Schramberg

4.1.2 Kurzbeschreibung des Plangebiets 

Luftbild (Quelle: LUBW 2023) mit dem Geltungsbereich (gelb gestrichelt) der geplanten FNP-Änderungsfläche 

Die rund 1,56 ha große FNP-Änderungsfläche be-

findet sich auf einem nach Südwesten abfallenden

Gelände (ca. 746 bis 736 m ü  NHN) oberhalb des

Sulzbachtals  im  Westen,  zwischen  dem  Weiler

Hölzleshof im Norden und Lauterbach im Südos-

ten  mit  einem  dort  der  Ortslage  vorgelagerten

Hof. Luftbild- Schrägaufnahmen (Quelle Google Earth) mit der Lage des Plangebiets  

Das Gebiet wird im Nordosten von einem asphaltierten Weg bzw. Waldflächen begrenzt. Ansonsten ist es von

Grünland umgeben mit  weiteren,  vorgelagerten Waldflächen im Südwesten.  Naturräumlich befindet  sich die

FNP-Änderungsfläche im "Mittleren Schwarzwald". Geologisch stehen im Untergrund die Schichten des Unteren

Buntsandsteins (Eck-Formation) an. 

Die vorherrschenden hoch wasserdurchlässigen, podsoligen Böden im Gebiet aus Hangschutt und schuttreicher

Fließerde sind für die Bodenfunktionen Natürliche Bodenfruchtbarkeit, Ausgleichskörper im Wasserkreislauf und

Puffer und Filter für Schadstoffe von einer einer geringen bis mittleren und als Standort für naturnahe Vegetation

von einer hohen bis sehr hohe Wertigkeit (Quelle LGRB 2023). 

Ansicht aus Nordosten auf den nordwestlichen Teil des Plangebiets
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Verwaltungsgemeinschaft Schramberg „11. Teiländerung Flächennutzungsplan“
in Aichhalden – Hardt – Lauterbach – Schramberg

Bezüglich der Nutzung und Biotopausstattung wird das Plangebiet bis auf eine kleine Waldfläche im Nordwesten

des Plangebiets ausschließlich als Grünland genutzt. 

Vorherrschend sind dabei Fettwiesen mittlerer Standorte, vorwiegend im Südosten des Plangebiets, die nach

Nordwesten artenreicher werden und hier bereits tendenziell in Magerwiesen mittlerer Standorte übergehen. In

den Wiesen kommt hier u.a. auch der besonders geschützte Knöllchen Steinbrech vor. 

Entlang des Waldrandes im Nordosten des Plangebiets zieht sich ein kleiner und schmaler Magerrasen bo-

densaurer und sandiger Ausprägung mit einzelnen Ginstergebüschen hin, der nach § 30 BNatSchG geschützt ist.

Weitere nach § 30 BNatSchG geschützte Flächen mit Nasswiesen befinden sich mit geringen Flächenanteilen am

Nordwestrand des Plangebiets. 

Ansicht aus Südwesten auf das Plangebiet

Ansicht auf den südöstlichen Teil das Plangebiet mit einem angrenzenden Hof am Plangebietsrand

4.1.3 Umweltrelevante Ziele aus Fachgesetzen und -plänen sowie übergeordnete Planungen von Belang

Regionalplan Schwarzwald-Baar-Heuberg

Ausschnitt Regionalplan 2003. Lage der FNP-Änderungsfläche = 
Pfeil 

Im genehmigten Regionalplan 2003 ist die FNP-Änderungsfläche
als sonstige Landwirtschaftliche Nutzfläche und sonstige Wald-
fläche dargestellt. 

Im Entwurf zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans (2021)
als Waldfläche bzw. weiße Fläche ohne regionalplanerische Fest-
setzungen.

Ein  Verstoß  gegen  regionalplanerische  Zielsetzungen  oder
Grundsätze erfolgt somit durch FNP-Flächenausweisung nicht.

Natura 2000 (FFH-Gebiet und Vogelschutzgebiet) Nicht betroffen

Naturschutzschutzgebiet Nicht betroffen

Naturdenkmal Nicht betroffen

geschützter Streuobstbestand nach § 33a NatSchG Nicht betroffen 

Naturpark
Die  geplante  Flächenausweisung  liegt  vollständig  im  Naturpark
"Schwarzwald Mitte/Nord" 
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Verwaltungsgemeinschaft Schramberg „11. Teiländerung Flächennutzungsplan“
in Aichhalden – Hardt – Lauterbach – Schramberg

Landschaftsschutzgebiet

Lager der FNP-Änderungsfläche (gelb gestrichelt) im LSG "Sulz-
bach“ (grüne Fläche) 

Die  FNP-Änderungsfläche  liegt  vollständig  im  Landschafts-
schutzgebiet "Sulzbach". 

Gemäß Landschaftsschutzgebietsverordnung ist  die Anlage von
Bauwerken aller Art im LSG verboten. Ausnahmen von den Vor-
schriften der Verordnung können im Einvernehmen mit der höhe-
ren Naturschutzbehörde von der unteren Naturschutzbehörde in
besonderen Fällen zugelassen werden. 

Besonders geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG einschl. FFH-Mähwiesen 

Geschützes Biotop (rote Fläche) im Bereich der FNP-Änderungsflä-
chen (gelb gestrichelt)

Im Nordwesten tangiert  die FNP-Flächenausweisung den nach
§30 BNatSchG besonders geschützten Biotope Nr. 1-7716-325-
0663 (Biotopkomplex südl. Hölzlehof, nördl. Lauterbach) in einem
Umfang von rund 0,0672 m² (Gesamtgröße des Biotops 1,3840 ha)
mit einer geschützten Magerrasenfläche im Nordosten längs des
dortigen Waldrandes und Teilen eines geschützten Nasswiesen-
komplexes im Nordwesten. 

Soweit  unter  Beachtung  des  Vermeidungsgebots  (§  15  Abs.1
BNatSchG) ein begründbarer Eingriff in die geschützten Biotop-
flächen erforderlich wird, muss auf der Ebene des Bebauungs-
planverfahren dafür gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG ein Antrag auf
Ausnahmegenehmigung  bei  der  Unteren  Naturschutzbehörde
gestellt werden und die gleichartige Wiederherstellung des Bio-
tops erfolgen. 

Anmerkung: Für Teile der Wiesen im Gebiet ist nicht auszuschließen, dass es sich um geschützte Magerwiesen (FFH-Mäh -
wiesen) handelt, die bei einer Beanspruchung 1:1 ausgeglichen werden müssen (ca. 0,6 ha). Vertiefende Untersuchungen
hierzu müssen auf der Ebene eines Bebauungsplan-Verfahrens durchgeführt werden. 

Fachplan landesweiter Biotopverbund / Generalwildwegeplan 

Biotopverbundflächen feuchter Standorte im Bereich des Plangebiets (gelb 
gestrichelt) 

Biotopverbundflächen trockener Standorte im Bereich des Plange-
biets (gelb gestrichelt) 

Im Fachplan landesweiter Beitopverbund sind innerhalb der FNP-Änderungsfläche Kernflächen und Kernräume sowohl für
trockene als auch für feuchte Standorte ausgewiesen. Die Kernflächen decken sich dabei im Wesentlichen mit den Flächen
der auf der vorherigen Seite dargestellten nach § 30 BNatSchG geschützten Biotope. Für mögliche Eingriffe in die Biotopver-
bundflächen ist auf der Ebene des Bebauungsplans ein entsprechender Ausgleich zu schaffen. 

Wasserschutzgebiet Nicht betroffen. 

Überschwemmungsgebiet / HQ-100 Überflutungsflächen Nicht betroffen
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Verwaltungsgemeinschaft Schramberg „11. Teiländerung Flächennutzungsplan“
in Aichhalden – Hardt – Lauterbach – Schramberg

4.1.4  Festlegung zu Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung

Eine vertiefende Untersuchung zu den einzelnen vom Vorhaben betroffenen Schutzgütern erfolgt nachfolgend nur

für diejenigen Schutzgüter bei denen erhebliche Auswirkungen und Beeinträchtigungen, auch im Sinn eines Ein-

griffs gemäß § 14 Abs. 1 BNatSchG, nach derzeitigem Kenntnisstand entsprechend nachfolgender Tabelle vorab

nicht ausgeschlossen werden können und deshalb einer näheren Untersuchung bedürfen.

Schutzgut
erhebliche Auswirkungen 

Begründungvorab nicht 
auszuschließen

voraussichtlich
keine 

Biotope / biologische 
Vielfalt x Es erfolgt nachfolgend eine vertiefende Untersuchung (Seite 19)

Tiere und
Pflanzen x Es erfolgt nachfolgend eine vertiefende Untersuchung (Seite 19)

Boden / Fläche x Es erfolgt nachfolgend eine vertiefende Untersuchung (Seite 19)

Grundwasser x Es erfolgt nachfolgend eine vertiefende Untersuchung (Seite 20)

Oberflächen-
gewässer x Oberflächengewässer in Form von Bächen, Gräben oder Stillge-

wässern treten im Plangebiet nicht auf. 

Klima und Luft x

Durch das Vorhaben geht eine rund 1,56 ha große Fläche, zwi-
schen  Waldflächen  gelegene  Kaltluftentstehungsflächen,  verlo-
ren.  Die  flächigen  Frisch-  und  Kaltluftabflüsse  Richtung  Sulz-
bachtal sind dabei aufgrund des wenig geneigten Geländes nur
mäßig ausgeprägt und werden durch die vorgelagerten Waldflä-
chen in ihrem Abfluss ins Sulzbachtal behindert. Erhebliche Be-
einträchtigungen des lokalen Klimas sind deshalb für die unter-
liegenden Talbereiche nicht zu erwarten. 

Landschaftsbild x Es erfolgt nachfolgend eine vertiefende Untersuchung (Seite 20)

Erholung / Mensch Es erfolgt nachfolgend eine vertiefende Untersuchung (Seite 20)

Kultur- / und Sachgü-
tergüter x

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine Kulturgüter, wie Bau-
denkmale,  archäologische  Fundstellen,  Kultur-  und  Boden-
denkmäler, Geotope oder Böden mit einer besonderen Funktion
als Archiv für die Natur- und Kulturgeschichte betroffen.

Besondere Sachgüter sind ebenfalls nicht betroffen. 

Wechselwirkungen x Erhebliche Beeinträchtigungen von Wechselwirkungen über  die
schutzgutbezogene Beurteilung hinaus sind nicht ersichtlich.
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4.1.5 Ermittlung, Bewertung u. Prognose der voraussichtlichen Umweltauswirkungen auf die betroffenen Schutzgüter

Schutzgut
Bestand / Bewertung

zu erwartende 
Umweltauswirkungen

Erheb-
lichkeit

Biotope / biologische Vielfalt → hohe bis mittlere Bedeutung

Die  Wertigkeit  der  im 1,56  großen  Plangebiet  vorkomm-
enden Biotoptypen verteilt sich wie folgt: 

Wertstufe  Biotope / Nutzungen Fläche Anteil 

 Hoch 0,820 ha 52,7 %

 Mittel  33.41 Fettwiese mittlerer Standorte 0,660 ha 42,4 %

 Gering  60.25 Grasweg 0,025 ha 1,6 %

 Sehr gering  - 0,000 ha 0,0 %

60.21 Asphaltweg 0,052 ha 3,4 %

Summe: 1,56 ha 100%

 33.23 Nasswiese basenarmer Standorte
 33.41 Fettwiese artenreich (Verdachts-
           fläche FFH-Mähwiese) 
 36.40 Magerrasen bodensaurer 
           Standorte
 57.30 Fichten-Tannen-Wald

 Ohne
 Bedeutung

Die Zuordnung der Biotoptypen zu den Wertstufen erfolgte gemäß der Tabelle auf Seite 13
in “Bewertung der Biotoptypen Baden-Württembergs zur Bestimmung des Kompensati-
onsbedarfs in der Eingriffsregelung“ (LfU 2005).

Bei  einer  Realisierung  der  Planung  kommt  es  auf
rund der  Hälfte des Plangebiets zum Verlust  hoch-
wertigen  Biotoptypen,  die  teils  an  Sonderstandorte
gebunden sind (nass, mager-trocken) und teils auch
auf  der  Roten Liste  der  in  Baden-Württemberg ge-
fährdeten  Biotoptypen  stehen.  Teile  dieser  Biotope
sind im Gebiet auch bereits als besonders geschützte
Biotope  ausgewiesen.  Da  das  Plangebiet  direkt  an
Waldflächen  angrenzt  sind  darüber  hinaus  voraus-
sichtlich  Eingriffe  in  angrenzende  Waldflächen  zur
Einhaltung des gesetzlichen Waldabstand zu erwar-
ten. 
Aufgrund 42 % der Fläche kommt es zum Verlust von
mittelwertigen Biotopen in Form von Fettwiesen.

     


    



Tiere und Pflanzen

Im Plangebiet treten potenziell geeignete Habitate für pla-
nungsrelevante Arten aus der Gruppe der Farn- und Blü-
tenpflanzen,  Vögel,  Reptilien,  Amphibien,  Säugetiere  und
Wirbellose auf.

Erhebliche  vorhabensbedingte  Beeinträchtigungen
und  damit  ein  Verstoß  gegen  artenschutzrechtliche
Verbotstatbestände  nach  §  44  Abs.  1  i.V.m.  Abs.5
BNatSchG für planungsrelevante Arten können  nach
derzeitigem  Kenntnisstand  nicht  ausgeschlossen
werden.  Deshalb  müssen  vertiefende  Untersuchun-
gen  auf  der  Ebene  des  Bebauungsplan-Verfahrens
durchgeführt werden.

()

Boden / Fläche  → hohe Bedeutung

Gemäß  der  Bodenkarte  der  Landesanstalt  für  Geologie,
Rohstoffe und Bergbau (LRGB, 2023) treten im Plangebiet
folgende Böden / Flächen auf (Bewertung siehe Tabelle un-
ten):
• Bodeneinheit  b  17  (Flächenanteil:  rund  69  %): Podsolige

Braunerde und Podsol-Braunerde aus Sandsteinschutt  und
schuttreichen Fließerden. 

• Bodeneinheit  b  28  (Flächenanteil:  rund 26  %): Podsol  und
Braunerde-Podsol aus Hangschutt.

• Anthropogen  überprägte  Böden (Flächenanteil:  rund  2  %):
Grasweg.

• Versiegelte Fläche (Flächenanteil: rund 3 %): Asphaltweg

Vorhabensbedingt kommt es zum Verlust von Böden
die für die Bodenfunktion "Standort für die naturnahe
Vegetation"  eine hohe bis sehr hohe Wertigkeit auf-
weisen, was sich teilweise auch an der im Gebiet vor-
kommenden Vegetation zeigt.

Die  anderen  Bodenfunktionen  (Natürliche  Boden-
fruchtbarkeit,  Ausgleichskörper  im  Wasserkreislauf
Filter und Puffer für Schadstoffe),  die durch die Er-
richtung nicht unterkellerter Tinyhäuser einschl. der
Erschließung verloren gehen, sind dagegen von einer
einer geringen und geringen bis mittleren Wertigkeit.



 

Bewertung der im Gebiet vorkommenden Böden (Quelle: LGRB 2023)

Bodenfunktionen 
Wertstufe der Bodeneinheiten 

b17 b28

hoch (3,0) hoch bis sehr hoch (3,5) 

gering bis mittel (1,5) gering bis mittel (1,5)

gering bis mittel (1,5) gering  (1,0)

gering  (1,0) gering  (1,0)

 Gesamtbewertung Gering (1,33)

Standort für naturnahe Vege-
tation
Natürliche Bodenfruchtbar-
keit
Ausgleichskörper im Wasser-
kreislauf
Filter und Puffer für Schads-
toffe

Hoch bis sehr hoch (3,5) 

Ausschnitt Bodenkarte (Quelle: LGRB 2023)

Erheblichkeit:  hoch /  mittel /  gering /  keine 
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Schutzgut
Bestand / Bewertung

zu erwartende 
Umweltauswirkungen

Erheb-
lichkeit

Grundwasser → mittlere Bedeutung 

Wasserschutzgebiete  sind  nicht  betroffen.  Die  im  Gebiet
anstehenden hydrogeologische Schichten der Eck-Formati-
on des Buntsandsteins bildet einen  "Kluftgrundwasserlei-
ter mit mäßiger Durchlässigkeit und mittlerer, regional be-
deutsamer  Ergiebigkeit" (LGRB  2023),  der  gemäß  den
"Empfehlungen für die Bewertung von Eingriffen in Natur
und Landschaft in der Bauleitplanung" (Küpfer 2005) einen
Grundwasserleiter mittlerer Bedeutung bildet. 

Die Wasserdurchlässigkeit der im Gebiet anstehenden na-
turnahen Böden und damit die Grundwasserneubildung ist
vorherrschend mittel bis sehr hoch und anteilig hoch bis
sehr hoch (Quelle LGRB). 

In Wohngebiet ist in der Regel mit einem mittleren
Versiegelungs- und Bebauungsgrad zu rechnen und
einem hohen Grün- und Freiflächenanteil. Dort kann
Regenwasser weiterhin versickern und unbelastetes
Regenwasser  z.B.  aus  Dachflächen versickert  wer-
den. 

Betriebsbedingte erhebliche Beeinträchtigungen für
das Grundwasser sind aufgrund der geplanten Nut-
zung (Wohngebiet mit einem hohen Grünflächenan-
teil)  unter  Berücksichtigung  der  üblichen  Entsor-
gungseinrichtung nicht zu erwarten. 





Landschaftsbild     → hohe Bedeutung
Das in der freien Landschaft gelegene Plangebiet ist in Be-
zug auf die landschaftliche Vielfalt, Eigenart und Schönheit
als hochwertig einzustufen und umfasst mit seinem Wech-
sel aus Waldflächen, Wiesen einzelnen Gehöften und sich
öffnenden Aussichten ins Sulzbachtal einen typischen Be-
standteil der lokalen Schwarzwaldlandschaft. 

Bei einer Realisierung des Vorhabens kommt es zu
einem  neuen  Siedlungsansatz  in  der  freien  Land-
schaft  und  der  Umwandlung  eins  typischen  Be-
standsteils der Schwarzwaldlandschaft in ein durch-
grüntes Wohngebiet mit erheblich das Landschafts-
bild verändernden Wirkungen. Abgemildert wird der
Eingriff  bezüglich seiner Fernwirkung durch umge-
bende, sichtverstellende Waldflächen.



Ansicht aus Südosten auf das Plangebiet mit einer Sitzbank am Weg im Norden des Plangebiets 

Erholung     / Mensch   → mittlere bis hohe Bedeutung

Der am Nordostrand des Plangebiets verlaufende Weg bil-
det eine Verbindung zwischen dem Weiler Hölzleshof (dort
befindet sich auch ein Wanderparkplatz)  und Lauterbach.
Der Weg ist sowohl als Wanderweg als auch für die Naher-
holung von Bedeutung. An dem Weg befindet sich im Be-
reich eines Aussichtspunktes auch eine Bank. 

Durch die Umwandlung des Gebiets in ein Wohnge-
biet in der freien Landschaft ist mit einer erblichen
Verringerung  der  Aufenthaltsqualität  für  Erho-
lungssuchende und einer Entwertung des Gebiets
bezüglich der Erholungseignung zu rechnen. 

Darüber hinaus erfolgt voraussichtlich eine die Er-
holungsnutzung  störende  Zunahme  des  Pkw-Ver-
kehrs durch An- und Abfahrten zum gepl. Wohnge-
biet. 



Erheblichkeit:  hoch /  mittel /  gering /  keine 
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4.1.6 Zusammenfassende Prognose bei Durchführung der Planung / Gesamteinschätzung der Erheblichkeit

Mit der vorliegenden FNP-Änderung sollen die planungsrechtlichen Grundlagen für die Entwicklung eines 1,56

ha großen Wohngebiets für Tiny-Häuser geschaffen werden. 

Dazu wird eine bisher im rechtskräftigen FNP als  Öffentliche Grünflächen mit der Zweckbestimmung "Sport-

platz" ausgewiesene Fläche, die bisher nicht realisiert wurde, in einen Wohnbaufläche (W) umgewandelt. 

Hierfür werden zwischen Waldflächen gelegene Wiesenflächen, teils nach § 30 BNatSchG besonders geschützte

Biotope überplant und es erfolgen Eingriffe in Waldflächen. Das Gebiet liegt vollständig im Landschaftsschutzge-

biet "Sulzbach".

Die Auswirkungen und Beeinträchtigungen für die Schutzgüter, die durch die geplante FNP-Flächenausweisung

ermöglicht werden, wurden auf den vorherigen Seiten ermittelt und bewertet mit folgendem Ergebnis: 

Eine hohe Eingriffserblichkeit entsteht bei der Realisierung des Vorhabens für das Schutzgut Biotope / biologi-

sche Vielfalt durch den Verlust von Waldflächen, geschützten Biotopen und Wiesenflächen. Für Teile der Wiesen

im Gebiet ist nicht auszuschließen, dass es sich um geschützte Magerwiesen (FFH-Mähwiesen) handelt, die bei

einer Beanspruchung 1:1 ausgeglichen werden müssen (ca. 0,6 ha). Vertiefende Untersuchungen hierzu müssen

auf der Ebene eines Bebauungsplan-Verfahrens ebenso wie für das  Schutzgut Tier und Pflanzen durchgeführt

werden.

Für das Schutzgut Boden / Fläche sind sehr erhebliche Beeinträchtigungen durch den Verlust von Bodenflächen

zu erwarten, die für die Bodenfunktion "Standort für naturnahe Vegetation" eine hohe bis sehr hohe Wertigkeit

aufweisen,  was  im Plangebiet  bereits  durch  teilweise  vorhandenen  wertvollen  Biotopflächen  zum  Ausdruck

kommt.

Eine hohe Eingriffserheblichkeit ist auch für das Schutzgut Landschaftsbild und Erholung zu erwarten, durch die

Entwicklung eines neuen Siedlungsansatzes in der freien Landschaft, der zur vollständigen Überprägung eines

typischen Bestandteils der lokalen Schwarzwaldlandschaft führt. Damit einhergehend entsteht auch eine erheb-

liche Verringerung der Aufenthaltsqualität für Erholungssuchende und einer Entwertung des Gebiets bezüglich

der Erholungseignung. 

Vor Genehmigung der 11. Teiländerung des Flächennutzungsplan müssen für die FNP-Änderungsfläche noch folgende

Unterlagen vorliegen: 

→ Waldumwandlungsgenehmigung

→ Ausnahmeantrag  von  den  Verboten  der  Landschaftsschutzgebietsverordnung  "Sulzbach"  für  die  bauliche

Beanspruchung von Flächen des Landschaftsschutzgebiets
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Erheblichkeit der zu erwartenden Beeinträchtigungen 
 Schutzgüter 

Boden Grundwasser Klima / Luft Landschaftsbild Kultur- / Sachgüter

    

Biotope / biologische 
Vielfalt 

Pflanzen und 
Tiere 

Oberflächen-
gewässer Erholung / Mensch

bis  
()

() /  bis

Erheblichkeit:  hoch /  mittel /  gering /  keine  / () weitere Untersuchungen erforderlich
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4.1.7 Hinweise zu Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich von Beeinträchtigungen für die
einzelnen Schutzgüter

Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungsplan) sollten folgende Punkte berücksichtigt wer-

den und gegebenenfalls in planungs- bzw. bauordnungsrechtliche Festsetzungen einfließen. 

Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich von Beeinträchtigungen

• Eingriffe in den Boden sind auf das unbedingt erforderlich Maß bau- und anlagebedingt zu reduzieren.

• Erhalt (Pflanzbindung oder Herausnahme aus dem Geltungsbereich) der nordwestlichen Plangebietsteile mit Waldflä-
chen, geschützten Biotopen. Soweit unter Beachtung des Vermeidungsgebots (§ 15 Abs.1 BNatSchG) ein begründbarer
Eingriff in die geschützten Biotopflächen erforderlich wird, muss auf der Ebene des Bebauungsplanverfahren dafür ge-
mäß § 30 Abs. 3 BNatSchG ein Antrag auf Ausnahmegenehmigung bei der Unteren Naturschutzbehörde gestellt werden
und die gleichartige Wiederherstellung des Biotops erfolgen. 

• Zum Schutz der unmittelbar ans Plangebiet angrenzenden geschützten Biotope am Nordwestrand des Plangebiets sind
diese im Rahmen des Baus der Wohnanlage vor baubedingten Beeinträchtigungen (z.B. Baustelleneinrichtungen, Befah-
ren, Materiallager etc.) zu schützen z.B. durch Abmarkungen der Fläche mit Flatterbändern oder Bauzäunen. 

• Durchführung erforderlicher Gehölzrodungen außerhalb des Zeitraums vom 01. März bis 31. Oktober.

• Aufbau eines gestuften Waldmantels mit Gebüschen und Bäumen 2. Ordnung sowie einem breiten Saum im Rahmen der
ggf. genehmigten Waldumwandlung. 

• Im Rahmen erforderlicher planexterner Ausgleichsmaßnahmen sind Maßnahmen durchzuführen die zur Aufwertung
oder Erweiterung von Biotopverbundflächen führen. 

• Ggf. ergänzende Festsetzungen zum Artenschutz auf der Grundlage artenschutzrechtlicher Untersuchungen im Rahmen
des Bebauungsplanverfahrens.
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